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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.1974 

Geschäftszahl 

0974/73 

Rechtssatz 

Hat ein Siedler laut einem Siedlungsvertrag mit einer Genossenschaft Eigenleistungen zu erbringen, welche nach 
Ablauf der Benutzung im Fall des Eigentumserwerbes durch den Siedler auf den Kaufpreis angerechnet werden 
und anderenfalls einem nachmaligen Siedler in Rechnung gestellt werden können, dann fallen diese 
Eigenleistungen nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 33 TP 5 GebG (die E 28.5.1958, VwSlg 1835 F/1958 
und E 11.7.1961, VwSlg 2485 F/1961 betrafen anders gelagerte Fälle). 


